
●  Grundsteuer             A      500  %  (1)
●  Grundsteuer             B      500  %    (2)
●  Kommunalsteuer                  3  %  (12)

Nächtigungstarife:
Infrastrukturabgabe pro Pers./Nächt.         (18)   € 0,10
Fremdenverkehrsförderungsfonds P/N       (13)   € 0,05

Ortstaxe: pro Person/Nächtigung ab 15 Jahren    (14)   € 1,00

Die Höhe des Pauschalbetrages der besonderen Ortstaxe  (15)
gem. § 1 Abs. 2 Salzburger Ortstaxengesetz 1992 wird wie folgt festgesetzt:

Punkt 1): 
Der dem Pauschalbetrag zu Grunde gelegte Ortstaxensatz beträgt    € 1,00
Ab 2013 wird lt. Ortstaxengesetz LGBl Nr. 25/2011 i.d.g.F. auf die besondere  
Ortstaxe ein 30 %iger Gemeindezuschlag eingehoben!

a. Für Ferienwohnungen mit mehr als 80 m² Nutzfläche das 360-fache  
d. in Pkt. 1 angeführten Betrages, das sind gesamt:    € 468,00

b. Für Ferienwohnungen mit mehr als 40 m² Nutzfläche das 280-fache  
des in Pkt. 1 angeführten Betrages, das sind gesamt:   € 364,00

c. Für Ferienwohnungen bis einschließlich 40 m² das 200-fache des  
in Pkt. 1 angeführten Betrages, das sind gesamt:    € 260,00

d. Bei dauernd abgestellten Wohnwagen das 130-fache des in Pkt. 1
     angeführten Betrages, das sind gesamt:     € 169,00

Interessentenbeitrag je Bewertungspunkt bei: 

●  Kanalisationsanlagen (exkl. 10% MwSt.)    € 570,00
●  Anschlussgebühren für Wasserversorgungsanlagen 
 je Bewertungspunkt (exkl.10% MwSt.)     € 500,00
●  Benützungsgebühr für Kanalisation  

pro m³ Wasseranfall (exkl. 10 % MwSt.) (5)   € 3,57
●  Gebühr für Wasserversorgungsanlagen
 pro m³ Wasserverbrauch (exkl. 10% MwSt.)   (3)   € 1,26

Wasserzählergebühr: (exkl. 10 % MwSt.)      (4) 

●  3   m³ pro Jahr     € 11,00
●  7   m³ pro Jahr     € 14,00
●  20 m³ pro Jahr     € 18,00

Kindergartengebühr 2020: (inkl. 13 % MwSt.)   (21)  

● pro Kind/Monat       € 81,00
● pro Kind/Monat für Vorschulkind     € 92,00

Für jedes weitere Kind wird die Gebühr um € 20,-- (inkl.) reduziert.
Die angeführten Kindergartengebühren sind zehnmal im Jahr zu entrichten! 

Abfallbeseitigungsgrundgebühr: (exkl. 10 % MwSt.)  (9)
Objektgebühr (Jahresbetrag)        € 28,00

Restmüll: (exkl. 10 % MwSt.)      (6)
●  Pauschalierung seit 01. Jänner 2008
● EGW (Einwohnergleichwert)     € 19,00

Biomüll: (exkl. 10 % MwSt.)      (7)
●  01 Liter        € 2,95
●  40 Liter        € 118,00
●  60 Liter Einsatz       € 177,00
●  80 Liter Einsatz        € 236,00
●  120 Liter Tonne       € 354,00

Sperrmüll: (exkl. 10 % MwSt.)      (24)
1 m³ (Banderole mit 8 Achteln)        € 36,70

Friedhofsgebühren:                        (22) 
Kindergrab (jährlich)         € 15,00
Familiengrab (jährlich)         € 25,00
Urnengrab (jährlich)         € 25,00

Einsatz des Gemeinde-Fahrzeuges: (inkl. MwSt.)
1 Stunde (Fahrzeug/Fahrer)        € 75,00

Gemeindebücherei:
●  Erwachsene - Buch/Spiel pro Woche    € 0,50
●  Kinder         - Buch/Spiel pro Woche    kostenlos

Für die Gemeindevertretung:
Der Bürgermeister

Die Gemeindevertretung von Forstau hat in ihrer Sitzung am 11. Dezember 2019 
die Höhe der Gebühren, Steuern und Abgaben für das Jahr 2020  

wie folgt einstimmig beschlossen:

Gültig ab 01. Jänner 2020

KUNDMACHUNGKUNDMACHUNG


